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1 Planerische Grundlagen  

 
1.1 Anlass der Untersuchung  

 
Der vorliegende Bebauungsplan Nr. 02.115 - Nördl. Ludwig-Teleky-Straße - wird mit dem 
Ziel aufgestellt, derzeit weitestgehend brachgefallene Gartenflächen wohnbaulich zu entwi-
ckeln.  
 
Das Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan Nr. 02.115 - Nördl. Ludwig-Teleky-
Straße - wird auf der Grundlage des § 13 a BauGB (Bebauungspläne für die Innenentwick-
lung) durchgeführt. 
 
Im Bebauungsplanverfahren muss unter anderem geprüft werden, ob potentielle Verbotstat-
bestände nach § 44 BNatSchG zu berücksichtigen sind; auch wenn durch einen Be-
bauungsplan selbst zunächst keine Verbotstatbestände ausgelöst werden, da eventuelle 
Tatbestände erst mit einem konkreten (Bau-)Vorhaben realisiert werden können. Arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände könnten jedoch in Einzelfällen die dauerhafte Vollzugs-
unfähigkeit eines Bebauungsplanes begründen, falls absehbar wäre, dass die Umsetzung 
der Planung auf dauerhaft unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse stößt. 
 
Durch die hiermit vorgelegte artenschutzrechtliche Prüfung sollen potentielle Vorkommen 
planungsrelevanter Arten bzw. potentielle Verbotstatbestände im Zusammenhang mit den 
geplanten Änderungen überprüft werden. 
 
 
1.2 Lage und Beschreibung des Geltungsbereiches  
 
Der ca. 3.500 qm große Planbereich befindet sich nördlich des ambulanten Dialysezentrums 
an der Ludwig-Teleky-Straße in innerstädtischer Lage. Es handelt sich um mehrere Grund-
stücke, die als Gartengrundstücke genutzt wurden. Diese sind – bis auf eine Parzelle – be-
reits seit längerer Zeit brachgefallen. Die Fläche wird nach der Nutzungsaufgabe inzwischen 
insgesamt von der Brombeere dominiert. Eingestreut sind diverse Sträucher sowie jüngere 
Bäume. Randlich ist eine Gruppe aus 3-4 Fichten zu finden. Eine Parzelle wird noch als 
Garten, eine weitere als Wiese genutzt.  
 
Nördlich angrenzend ist eine größere Freifläche zu finden, die als Wiese genutzt wird. An-
sonsten grenzen die Wohnbebauung sowie das Dialysezentrum an die Fläche an.  
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Abbildung 1: Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 02.115 

(DGK5, unmaßstbl. Darstellung, Quelle: Erläuterung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplans, Stand 06/2016) 

 

 

2 Planerische Vorgaben 

Der Regionalplan aus dem Jahre 2004 stellt für den Geltungsbereich des Plangebietes einen 
Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) dar und steht somit nicht im Widerspruch zum vorha-
benbezogenen Bebauungsplan. Der Flächennutzungsplan stellt den Planbereich zum Groß-
teil als Wohnbaufläche dar. Nur ein kleiner Teil im nordöstlichen Grundstücksbereich ist als 
Grünfläche dargestellt. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan kann daher inhaltlich aus 
den Darstellungen des Flächennutzungsplans abgeleitet werden. 
 

3 Bestehende Nutzung / Biotoptypen 

Das Plangebiet selber wird von den oben beschriebenen anthropogenen Nutzungsstrukturen 
geprägt. Die im Gebiet vorzufindenden Gehölzbestände erreichen eine gewisse ökologische 
Wertigkeit als Lebensraum.  
 
Die im Anhang zu findenden Fotos veranschaulichen die aktuelle Situation im Gebiet. 
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4 Artenschutzrechtliche Prüfung:  

4.1 Einleitung / gesetzliche Grundlagen (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
In Eingriffsplanungen sind alle Arten zu berücksichtigen, die in § 7 BNatSchG Abs. 2 Nr. 12 
– 14 genannt werden. 
Diese umfassen  
europäische Vogelarten: 

in Europa natürlich vorkommende Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 
2009/147/EWG,  

besonders geschützte Arten:  
a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 
des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender 
Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. EG 1997 Nr. L 61 S. 
1, Nr. L 100 S. 72, Nr. L 298 S. 70), die zuletzt durch die Verordnung (EG) 709/2012 
(ABl. EG L 212 vom 12.08.2010) geändert wurde, aufgeführt sind,  
b) nicht unter Buchstabe a fallende  
- Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind,  
- "europäische Vogelarten",  
- Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 aufgeführt  
sind,  

streng geschützte Arten   
besonders geschützte Arten, die  
- in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97,  
- in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG,  
- in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2  aufgeführt sind. 

 
Auf Grund der hohen Anzahl der betroffenen Arten innerhalb der genannten Schutzkatego-
rien (etwa 1100 Arten) wurden aus Gründen der Praktikabilität alle „nur national besonders 
geschützten“ Arten (d.h. alle geschützten Arten ohne die europäischen FFH-Arten und ohne 
die europäischen Vogelarten) von artenschutzrechtlichen Verboten bei Planungsvorhaben 
pauschal freigestellt. Grundsätzlich gelten die artenschutzrechtlichen Bestimmungen aller-
dings auch für alle europäischen Vogelarten (s.o. „besonders geschützte Arten“), also auch 
für allgemein häufige „Allerweltsarten“. Da bei vielen Arten eine populationsökologische Re-
levanz ausgeschlossen werden kann, wurden für NRW vom Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz eine naturschutzfachlich begründete Auswahl an Arten getroffen, die 
bei Planungen und Vorhaben zu berücksichtigen sind (so genannte planungsrelevante Ar-
ten, insgesamt 213 Arten). Dieses sind insbesondere Arten, die gemäß der Roten Liste 
NRW einer Gefährdungskategorie zugeordnet sind.  
 
Eine Auflistung der zu berücksichtigenden Arten ist im Internetangebot des Landesamtes für 
Natur und Verbraucherschutz (LANUV) unter der Internetadresse 
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/start abzufragen. 
 
Nach § 44 BNatSchG gelten für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und 
Pflanzenarten besondere Vorschriften.  
(Auszug) 
Absatz 1 
Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/start
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durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 
zu zerstören 

(…) 
Absatz 5 
Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des 
§ 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten 
die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in An-
hang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelar-
ten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 
2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hin-
blick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch ge-
gen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen festgesetzt werden.  
 
Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/ 
EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders ge-
schützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorha-
bens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 
 
4.2 Verwaltungsvorschrift Artenschutz (VV-Artenschutz) 

In der Verwaltungsvorschrift Artenschutz („VV-Artenschutz“, Stand 15.09.2010) werden so-
wohl die oben genannten gesetzlichen Grundlagen sowie die Anwendung dieser Gesetze in 
der Verwaltungspraxis konkretisiert. Gemäß dieser Verwaltungsvorschrift ergibt sich: …. 

„die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) im Rahmen von Pla-
nungsverfahren oder bei der Zulassung von Vorhaben … aus den unmittelbar geltenden Re-
gelungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. §§ 44 Abs. 5 und 6 und 45 Abs. 7 BNatSchG. 
Damit sind die entsprechenden Artenschutzbestimmungen der FFH-RL (Art. 12, 13 und 16 
FFH- RL) und der V-RL (Art. 5, 9 und 13 V-RL) in nationales Recht umgesetzt worden. Bei 
Zuwiderhandlungen gegen die Artenschutzbestimmungen sind §§ 69ff BNatSchG zu beach-
ten. 

 
Vorhaben in diesem Zusammenhang sind: 

1.) nach § 15 BNatSchG i.V.m. §§ 4ff LG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft. 

Mögliche Trägerverfahren sind in § 6 Abs. 1 LG genannt (z. B. Erlaubnisse, Genehmigun-
gen, Planfeststellungen). 

2.) nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässige Vorhaben (§§ 30, 33, 34, 35 
BauGB). 

 

Nach der VV-Artenschutz bzw. der Rechtsprechung des BVerwG 
„....setzt die Prüfung der Artenschutzbelange eine „ausreichende Ermittlung und Be-
standsaufnahme voraus. Erforderlich sind Daten, denen sich in Bezug auf das 
Vorhabensgebiet die Häufigkeit und Verteilung der Arten sowie deren Lebensstätten ent-
nehmen lassen. Je bedeutender ein Artvorkommen und je gravierender die zu erwartenden 
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Beeinträchtigungen sind, umso größer kann der Untersuchungsaufwand ausfallen. Nur in 
Kenntnis dieser Fakten kann beurteilt werden, ob die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG erfüllt sind. Das verpflichtet den Antragsteller jedoch nicht, ein lückenloses Arten-
inventar zu erstellen. Methodik und Untersuchungstiefe unterliegen dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit und hängen maßgeblich von den naturräumlichen Gegebenheiten und den 
zu erwartenden Beeinträchtigungen ab.“ 

 
Entsprechend den Vorgaben aus der VV - Artenschutz unterliegt aber das  „zu untersuchen-
de Artenspektrum, die Anzahl der Begehungen sowie die Erfassungsmethoden dem „Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz“ und hängen im Einzelfall insbesondere von der Größe und Lage 
des Untersuchungsraumes sowie dessen naturräumlicher Ausstattung und den artspezifi-
schen Erfordernissen ab. Auf Bestandserfassungen vor Ort kann in Bagatellfällen (z. B. das 
Schließen kleiner Baulücken innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile  oder 
wenn allgemeine Erkenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen 
vor dem Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten sichere Rückschlüsse auf das Vorhanden-
sein bzw. das Fehlen bestimmter Arten zulassen) verzichtet werden.  
 
In diesem Zusammenhang ist es zulässig, mit Prognosewahrscheinlichkeiten und Schät-
zungen zu arbeiten. Lassen sich gewisse Unsicherheiten aufgrund verbleibender Erkenntnis-
lücken nicht ausschließen, dürfen auch „worst-case-Betrachtungen“ angestellt werden, so-
fern sie geeignet sind, den Sachverhalt angemessen zu erfassen. Sind von konkreten Be-
standserfassungen vor Ort keine weiterführenden Erkenntnisse zu erwarten, müssen sie 
auch nicht durchgeführt werden. Untersuchungen quasi „ins Blaue hinein“ sind nicht veran-
lasst....In diesem Zusammenhang ist auch auf die Ermittlungspflicht nach dem USchadG i. V. 
m. § 19 BNatSchG hinzuweisen (vgl. Nr. 1.1). Nach § 19 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG ist eine 
Freistellung von der Umwelthaftung nur möglich, wenn die nachteiligen Auswirkungen zuvor 
ausreichend ermittelt wurden...“. 
 
Des Weiteren wird das Vorgehen bei artenschutzrechtlichen Prüfungen beschrieben. Der 
Verwaltungsvorschrift sind unter Anderem diverse Formblätter als Protokolle zur Durchfüh-
rung einer artenschutzrechtlichen Prüfung beigefügt.  
 
4.3 Methodik / Datenrecherche 
Das Gebiet wurde zwischen April und Juni 2016 mehrfach begangen und dabei vor allem auf 
vorkommende Brutvögel untersucht. Systematische Untersuchungen für weitere Artengrup-
pen wurden jedoch nicht durchgeführt, da die Wahrscheinlichkeit eines Vorkommens sehr 
gering ist. 
 
Zur Beurteilung und Darstellung der Situation wurde auch auf vorhandene Grundlagen zu-
rückgegriffen. Dies sind:  
 

 Biotopkataster des LANUV 

 Landschaftsplan 

 Fachinformationssystem des LANUV (FIS) 
 
 
4.3.1 Biotopkataster des LANUV 
Im Untersuchungsgebiet befindet sich kein „Schutzwürdiges Biotop“ (BK-Fläche) des Biotop-
katasters.  
 
4.3.2 Landschaftsplan 
Das Gebiet befindet sich nicht im Geltungsbereich eines Landschaftsplans.  
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4.3.3 Fachinformationssystem des LANUV (FIS) 
Zur Ermittlung potentiell vorkommender planungsrelevanter Arten wurde das Fachinformati-
onssystem des LANUV abgefragt (http://www.naturschutzinformationen-
nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt/liste/43131). Hierzu wurden das Messtischblatt 4313, 1. 
Quadrant und hier die im Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen „Gärten“, „Gebäude“ und 
„Fettweiden“ ausgewählt, die der Situation vor Ort am ehesten angemessen ist (Eingriffsbe-
reich und Umfeld). Auf dieser Grundlage wurden aus der Datenbank diejenigen planungsre-
levanten Arten ermittelt, die im Bereich der Messtischblätter innerhalb der Lebensraumtypen 
theoretisch vorkommen können.  
 
Im Ergebnis wurden 11 Fledermausarten, 29 Vogelarten und eine Amphibienart für den ent-
sprechenden Quadranten des Messtischblattes ermittelt (s. Tabelle 1).  
 
 
Legende     
Angaben aus der LANUV - Ab-
frage  

  

  
Erh. = Erhaltungszustand (in 
NRW):  

betroffener Le-
bensraum 

Potentielles Vorkommen im betrof-
fenen Lebensraum 

ATL / KON: atlantische / kontinen-
tale biogeorgrafische Region 

XX  Hauptvorkommen 
X  Vorkommen 

S ungünstig/schlecht  (X)  potentielles Vorkommen 
U ungünstig/unzureichend  WS Wochenstube 

G günstig  WQ Winterquartier 

+ / - : Positive / negative Entwicklungstendenz   

      

Ergebnis Potentialanalyse / Kar-
tierung für das Gebiet Plangebiet 

  

  - Habitatqualität nicht ausreichend, 
essentielle Requisiten fehlen 
und/oder Störungen durch bestehen-
de anthropogen Nutzung zu intensiv 

k.N. Vorkommen theoretisch denkbar, 
kein Nachweis 

B Brutvogel 

Pot. Q. Quartierfindung potentiell denkbar,  
kein Quartiernachweis 

Pot. NG. potentieller Nahrungsgast 

 
 
 

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt/liste/43131
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt/liste/43131
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Tabelle 1: Abfrage des FIS, 4313, 1. Quadrant  

Art   
Erh.NRW 
(ATL) Gärten Gebäude Fettweiden 

 
Bemerkung 

Wissenschaftlicher  
Name Deutscher Name         

 

             

Säugetiere            

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus G- XX WS/WQ X Pot. NG 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus U X WS/WQ   - 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus U X WS/WQ   - 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus G X (WQ) (X) - 

Myotis myotis Großes Mausohr U (X) WS/WQ X - 

Myotis nattereri Fransenfledermaus G (X) X/WS/WQ (X) - 

Nyctalus leisleri Kleinabendsegler U X (WS)/(WQ) X - 

Nyctalus noctula Abendsegler G X (WQ) (X) Pot. NG 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus G   (WS)/(WQ)   - 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus G XX WS/WQ (X) Pot. NG 

Plecotus auritus Braunes Langohr G X WS/(WQ) X - 

             

Vögel            

Accipiter gentilis Habicht G- X   (X) - 

Accipiter nisus Sperber G X   (X) k.N. 

Alauda arvensis Feldlerche U-     XX - 

Alcedo atthis Eisvogel G (X)     - 

Anthus trivialis Baumpieper U     (X) - 

Asio otus Waldohreule U X   (X) - 

Athene noctua Steinkauz G- X X XX - 
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Art   
Erh.NRW 

(ATL) Gärten Gebäude Fettweiden 
 
Bemerkung 

Wissenschaftlicher Na-
me Deutscher Name         

 

Buteo buteo Mäusebussard G     (X) - 

Cuculus canorus Kuckuck U- X   (X) - 

Delichon urbica Mehlschwalbe U X XX (X) Pot. NG 

Dryobates minor Kleinspecht U X   (X) - 

Dryocopus martius Schwarzspecht G     (X) - 

Falco tinnunculus Turmfalke G X X X Pot. NG 

Hirundo rustica Rauchschwalbe U X XX X Pot. NG 

Lanius collurio Neuntöter U     (X) - 

Locustella naevia Feldschwirl U     X - 

Luscinia megarhynchos Nachtigall G X     k.N. 

Milvus milvus Rotmilan S     (X) - 

Numenius arquata Großer Brachvogel G     X - 

Passer montanus Feldsperling U X   X - 

Perdix perdix Rebhuhn S X   X - 

Pernis apivorus Wespenbussard U     (X) - 

Philomachus pugnax Kampfläufer U     X - 

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz U X   X - 

Riparia riparia Uferschwalbe U     (X) - 

Strix aluco Waldkauz G X X (X) - 

Tringa totanus Rotschenkel S     X - 

Tyto alba Schleiereule G X X X - 

Vanellus vanellus Kiebitz U-     X - 

             

Amphibien            

Hyla arborea Laubfrosch U (X)   X - 
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4.4 Abgleich der im FIS ermittelten Daten mit dem Plangebiet 
 
Zunächst wurde eine theoretische Potentialanalyse durchgeführt, um Arten, die mit hoher 
Sicherheit nicht im Gebiet vorkommen, von vornherein ausschließen zu können. Sofern Ar-
ten nicht ausgeschlossen werden können, sind hier weitergehende Erhebungen sinnvoll, da 
ansonsten „worst-case-Betrachtungen“ durchgeführt werden müssen.   
 
Die geringe Größe des Gebietes in Kombination mit der vorhandenen Bebauung und der be-
reits vorhandenen anthropogenen Nutzung ausgehenden Störungen sowie die Lage in ei-
nem urban stark überprägtem Umfeld lassen von vornherein nur eine geringe Eignung als 
Lebensraum für planungsrelevante Arten vermuten.  
 
An Hand der autökologischen Ansprüche einer Art sowie von Kenntnissen über das lokale 
Vorkommen kann für die Datenbankauswahl eine Abschätzung der Wahrscheinlichkeit eines 
Vorkommens der jeweiligen Arten getroffen werden. Die theoretische Eignung sowie ein 
mögliches – d.h. nicht vollständig auszuschließendes Vorkommen - werden für jede Art im 
nachfolgenden Text und in der Tabelle 1 kurz diskutiert. 
 
Die Abfrage bezieht sich auf „Gärten“, „Gebäude“ und „Fettweiden“, wobei sich die Gebäude 
und Fettweiden nicht auf den Planbereich selbst, sondern auf die Umgebung beziehen. 
 
Bei einem Abgleich der artspezifischen Lebensraumansprüche (vgl. hierzu Steckbriefe im 
FIS [http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe], eigene Be-
obachtungen) der im FIS benannten, theoretisch vorkommenden planungsrelevanten Arten, 
konnten viele Arten daher ausgeschlossen werden.  
 
Unabhängig davon, ob sich die im FIS benannten Fledermausarten den „Haus- oder Wald-
fledermäusen“ zuordnen lassen, kann eine Nutzung der Gartenflächen als Quartier ausge-
schlossen werden. 
 
Die Zwergfledermaus, die Breitflügelfledermaus und der Große Abendsegler sind Arten, die 
im Stadtgebiet auch im besiedelten Bereich stellenweise häufig und regelmäßig beobachtet 
werden können. Eine Nutzung des Luftraums über dem Plangebiet als Nahrungshabitat ist 
durchaus denkbar. Nahrungshabitate unterfallen allerdings nicht dem Schutz durch § 44 
BNatSchG, sofern sie nicht essentiell sind. Eine Funktion als essentielles Nahrungshabitat 
kann aufgrund weiterer Gehölz-Offenland-Strukturen in der näheren Umgebung und der gro-
ßen Aktionsradien der Fledermausarten ausgeschlossen werden. Weiterhin schließt auch die 
spätere Bebauung eine Nutzung nicht aus. Ein Vorkommen von Fledermäusen ist daher hin-
sichtlich möglicher Verbotstatbestände nicht weiter zu berücksichtigen. Eine weitergehende 
Erfassung wurde nicht durchgeführt.  
 
Im Bezug auf die im FIS aufgeführten Vogelarten ist festzustellen, dass die Habitatansprü-
che einiger Arten im Gebiet erfüllt werden. Insbesondere einigen Singvögeln könnte das Ge-
biet als Habitat dienen. 
 
Einige Arten könnten den Planbereich zwar als Habitat nutzen, sind aber bereits durch die 
städtische Umgebung eher unwahrscheinlich. Dies gilt für Feldsperling, Kuckuck.  
 
Für die Nachtigall könnten die Gebüsche im Planbereich als Nistplatz dienen, jedoch sucht 
die Art die Nähe zu Gewässern oder Feuchtgebieten, was ein Vorkommen eher unwahr-
scheinlich macht, aber nicht ausschließt. 
 
Das Rebhuhn nutzt als ursprünglicher Steppenbewohner eher offenere Bereiche und ist zu-
dem innerhalb der Ortslage nicht zu erwarten. 
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Theoretisch könnten Schwalben die Fläche ggf. als Teil ihres Jagdhabitats nutzen, obwohl 
deren Reproduktionsraum weiter entfernt liegt. Auch hier kann aber eine Bedeutung als es-
sentielles Nahrungshabitat sowie eine relevante Einschränkung dieser Funktion ausge-
schlossen werden.  
 
Der Eisvogel benötigt Gewässer für die Jagd und Steilwände zur Brut. Beide Strukturen sind 
im Planbereich nicht vorhanden, wodurch ein Vorkommen ausgeschlossen werden kann. 
 
Der Gartenrotschwanz kommt in Nordrhein-Westfalen meist nur noch in der Umgebung 
größerer Heideflächen und in sandigen Kiefernwäldern vor, was ein Vorkommen im Planbe-
reich sehr unwahrscheinlich macht.   
 
Eulenarten brüten meist in Baumhöhlen alter Bäume oder an Gebäuden. Da sich im Plan-
gebiet jedoch keine sehr alten Bäume und keine Gebäude befinden ist das Vorkommen von 
Eulen sehr unwahrscheinlich. 
 
Auch der Kleinspecht ist aufgrund fehlender Altbäume und seiner Bevorzugung von Auen-
wäldern auszuschließen. 
 
Das Vorkommen von brütenden Turmfalken ist aufgrund fehlender Felsnischen oder Ge-
bäuden für die Brut nicht zu erwarten. Ebenso ist kein geeigneter Brutplatz für den Habicht 
vorhanden, denn dieser benötigt Waldinseln von mindestens 1 ha Größe. Für den Sperber, 
der auch in kleinen Fichtengruppen in parkähnlichen Gebieten brütet, stellt eine im Planbe-
reich befindliche Fichtengruppe durchaus ein mögliches Bruthabitat dar.  
 
Das FIS benennt nur den Laubfrosch als möglicherweise vorkommende Amphibienart. Die 
städtische Lage und das Fehlen von möglichen Laichgewässern schließen das Vorkommen 
der Art jedoch aus.  
 
 

4.4.1 Eigene Begehungen 
 
Neben den o.g. Abfragen und Recherchen, wurden auch eigene Begehungen durchgeführt, 
um das Vorkommen planungsrelevanter Arten vor Ort zu prüfen. Der Fokus wurde auf die 
Erfassung der planungsrelevanten Brutvogelarten gelegt, da für diese Gruppe in Einzelfällen 
ein Vorkommen gemäß der Potentialanalyse nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Vö-
gel wurden durch Sichtbeobachtung mit dem Fernglas und akustische Verortung registriert. 
Die Begehungen wurden zur Brutzeit zwischen Anfang April und Juni 2016 durchgeführt. Die 
konkreten Termine sind im Folgenden aufgeführt: 
 
04.04., 14.04., 16.04.,20.04., 02.05., 21.05. und 09.06.2016 
 
Bei den ersten Begehungen konnten in einer Fichtengruppe im Planbereich zwei Sperber-
horste entdeckt werden. Um eine mögliche aktuelle Nutzung ausschließen zu können, wur-
den bis in den Juni systematische Kartierungen durchgeführt. Wegen des ursprünglich avi-
sierten Zeitplans zur planerischen Umsetzung wurden zu Beginn der Kartierung die Bege-
hungen in hoher Frequenz durchgeführt, um hier mögliche Nachweise kurzfristig erbringen 
zu können. Der Sperber hat eine heimliche Lebensweise, weshalb er u.U. leicht übersehen 
werden kann, jedoch hätte er bei bekanntem, hier sehr exponierten Horststandort und den 
mehrmaligen Begehungen entdeckt werden müssen. Auch bei den weiteren Begehungen 
konnte kein Vorkommen eines Sperbers ausgemacht werden. Auch eine Nutzung des Rau-
mes als Nahrungsgast konnte nicht beobachtet werden; es wurden auch keine frischen 
Rupfungen vorgefunden.  
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Der Sperber baut i.d.R. jedes Jahr einen neuen Horst und nutzt die alten Horste nicht mehr. 
Bei den im April vorgefundenen Horsten handelt es sich somit um ehemalige Horste aus den 
vergangenen Jahren. Das Vorkommen eines Sperbers im Planbereich im Untersuchungsjahr 
ist auszuschließen. Eine erneute Nutzung der Baumgruppe als Horstbäume ist zwar theore-
tisch möglich, jedoch scheint es adäquate Brutplatzalternativen in der Umgebung zu geben, 
was aus dem Fehlen einer aktuellen Nutzung zu schließen ist.  
 
Insgesamt konnten keine planungsrelevanten Arten als Brutvögel nachgewiesen werden.  
 
Es konnten einige nicht planungsrelevante Vogelarten wie Amsel, Ringeltaube, Heckenbrau-
nelle, Zilpzalp, Buchfink, Kohlmeise, Blaumeise etc. beobachtet werden, die in den struktur-
reichen Gartenbrachen vermutlich auch Brutplätze finden.  
 
Da ein relevantes Vorkommen der im FIS genannten Amphibien- und Fledermausarten be-
reits a priori auszuschließen ist, wurden keine systematischen Begehungen zur Erfassung 
dieser Artengruppen durchgeführt.  
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4.5 Artenschutzrechtliche Bewertung / Fazit  
 
Der Planbereich hat einen Wert für einige nicht planungsrelevante Arten, jedoch konnte das 
Vorkommen der meisten planungsrelevanten Arten bereits durch die Potenzialanalyse aus-
geschlossen werden. Durch systematische Kartierungen konnte auch das Vorkommen der 
restlichen planungsrelevanten Arten ausgeschlossen werden. Ein ehemaliges Vorkommen 
des Sperbers wird durch zwei nicht mehr in Nutzung befindliche Horste belegt. Ein aktueller 
Nachweis gelang nicht. Insofern kann eine Funktion des Geltungsbereiches als Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätte planungsrelevanter Arten im Sinne des § 44 BNatSchG, und damit 
ein Verstoß gegen den § 44 des BNatSchG (1) Satz 1 und 3, ausgeschlossen werden. 
 
Ebenfalls ist keine erhebliche Störung von Populationen während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten zu erwarten, insbesondere da von 
der geplanten Nutzung keine relevanten Fernwirkungen ausgehen. Nach den vorliegenden 
Erkenntnissen ist auch eine Bedeutung als essentieller Wanderungskorridor – insbesondere 
für planungsrelevante Arten – nicht erkennbar. Die bestehende Bebauung bildet bereits jetzt 
eine wirksame Barriere.  
 
Insofern können auch Verstöße gegen den § 44 des BNatSchG (1) Satz 2 ausgeschlossen 
werden. Da im Gebiet keine planungsrelevanten Pflanzenarten vorkommen gilt dies auch für 
§ 44 des BNatSchG (1) Satz 4. 
 
Fällarbeiten sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gemäß § 64 LG NRW in der Zeit 
vom 01.10. bis 28.02. durchzuführen. Dies minimiert die Beeinträchtigungen / Störungen auf 
dort vorkommende nicht planungsrelevante Arten. Bei den Europäischen Vogelarten sind die 
häufigeren und ubiquitären Arten von den Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG pau-
schal freigestellt. Dies bedeutet, dass die zu erwartenden Beeinträchtigungen einzelner Indi-
viduen von „Allerweltsarten“, die vermutlich im Gebiet brüten, keine planungsrechtlichen 
Konsequenzen in Form von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG bedingen. 
 
Durch den Bebauungsplan selbst werden ferner keine Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG ausgelöst, da eventuelle Tatbestände erst mit einem konkreten (Bau-)Vorhaben 
eintreten können. Mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände könnten jedoch in Ein-
zelfällen die Vollzugsunfähigkeit eines Bebauungsplans begründen, falls absehbar wäre, 
dass die Umsetzung der Planung auf artenschutzrechtliche Hindernisse stößt, die dauerhaft 
den Vollzug des Bebauungsplanes verhindern würden.  
 
Dies lässt sich aus den oben genannten Gründen für das Plangebiet ausschließen. Insofern 
können keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG prognostiziert werden. Es ist 
nicht erkennbar, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände die Vollzugsunfähigkeit des 
Bebauungsplans begründen könnten.  
 
Hamm, den 05.07.2016 
 

 
Dipl. Geograph Michael Wittenborg 
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6 Anhang 

 

Foto 1: Planbereich, Blick nach Norden  

 

 

Foto 2: Blick auf Gartenbereich im Nordosten des Planbereiches  
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Foto 3: Wiese und Brombeergebüsch, Blick nach Westen 

 

Foto 4: Junge Gehölze im Planbereich, Blick nach Osten 
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Foto 5: Fichtengruppe mit ehemaligen Sperberhorsten. Blick nach Nordosten 

 

Foto 6: Gartenbrache im Südwesten der Fläche, Blick nach Süden 
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Foto 7: Blick auf die nördlich an den Planbereich angrenzende Wiese 

 

 

 


